
Leitbild Trinkwasserversorgung  
Rhein-Main-Gebiet
Vorgestellt werden die Ausgangssituation, Grundlagen und die Instrumente zur Umsetzung  
eines integrierten Wasserressourcen-Managements für das Rhein-Main Gebiet. Die Kernaussagen  
des zugehörigen Leitbildes werden präsentiert.
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Der Ansatz eines Integrierten Wasserressourcen-Managements 
(IWRM) im Sinne der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie [1] 
wird als Weg für eine effiziente und nachhaltige Bewirtschaftung 
begrenzter Wasserressourcen und zur Bewältigung widerstreiten-
der Interessen und Ansprüche angesehen. Schwerpunkt des IWRM 
ist die regionale und teilräumliche Ressourcendisposition zur lang-
fristigen Sicherstellung des regionalen und örtlichen Wasserbedarfs 
unter Berücksichtigung der ökologischen und wirtschaftlichen 
Auswirkungen der Wassernutzung. Dabei ist es für einen effizien-
ten und nachhaltigen Umgang mit der Ressource Wasser notwen-
dig, dass die verschiedenen gesellschaftlichen und privaten Akteure 
an den Planungs- und Entscheidungsprozessen aktiv teilnehmen 
und kooperieren.

Das Hessische Umweltministerium initiierte im Jahre 2016 
einen breit angelegten Dialogprozess, um die Grundlagen, Zielset-
zungen und Handlungsnotwendigkeiten für die Zukunftsfähigkeit 
der Bewirtschaftung und Nutzung der Wasserressourcen der wirt-
schaftlich dynamischen Metropolregion Rhein-Main gemeinsam 
mit Vertreterinnen und Vertretern der kommunalen Aufgabenträ-
ger, der Industrie- und Handelskammer, der Umwelt- und Natur-

schutzgruppen und wichtiger Interessengruppen zu diskutieren 
und ein Leitbild für die zukünftige strategische Ausrichtung der 
Bewirtschaftung der Wasserressourcen und der Sicherstellung der 
Wasserversorgung zu erarbeiten. 

Die Implementierung eines IWRM für die Metropolregion 
Rhein-Main ist ein grundlegender Beitrag zur Sicherung der nach-
haltigen Entwicklung des Rhein-Main-Raums. Die Gewährleistung 
der Versorgungssicherheit ist hierbei von überragender Bedeutung. 
Die Aufgaben der Gewässerbewirtschaftung und der Sicherstellung 
der Wasserversorgung sind zielgerichtet und aufeinander abzu-
stimmen. Beide Aufgabenbereiche sind aufgeteilt zwischen dem 
Umweltministerium als für das IWRM Rhein-Main nach Vorgabe 
der EU-WRRL zuständige Behörde und den Kommunen als Trägern 
der Wasserversorgung. 

Die Schnittstellen und wechselseitigen Abhängigkeiten der 
Akteure haben in den letzten Jahren stark zugenommen, sodass sie 
zusammengeführt und geklärt werden müssen. Die unmittelbare 
Einbindung der Kommunen mit den von ihnen beauftragten Was-
serversorgungsunternehmen in die Entwicklung und Umsetzung 
des Leitbilds entspricht diesem partizipativen Verständnis und 
stellt sicher, dass das Land bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben 
nicht in die zentralen kommunalen Aufgaben der Daseinsvorsorge 
eingreifen muss. 

Ausgangssituation und Zielsetzungen

Das Leitbild IWRM Rhein-Main [2] formuliert die Rahmenbedin-
gungen, die konzeptionellen Ziele und Grundprinzipien sowie die 
Organisation und die Instrumente der Umsetzung geeigneter Maß-
nahmen einer nachhaltigen Ressourcenbewirtschaftung, einer rati-
onellen Wasserverwendung und effizienten Wasserversorgung für 
die Zukunft. Es dient gleichermaßen der Orientierung der Kommu-
nen, der von ihnen beauftragten Wasserversorger und einer Infor-
mation der Öffentlichkeit. Es enthält Instrumente der wasserwirt-
schaftlichen Planung sowie Maßnahmen zur Steuerung wasser-
fachlicher Entscheidungen und konkretisisiert den Entscheidungs-
spielraum der Wasserbehörden.
Die zentralen Elemente und Grundlagen des Leitbildes sind:
¾¾ der Schutz der Ressourcen,
¾¾ die langfristige Sicherstellung der Wasserversorgung,
¾¾ eine rationelle Wasserverwendung,
¾¾ die Vermeidung negativer ökologischer und wirtschaftlicher 

Auswirkungen sowie

/ Kompakt /
¾¾ Das Leitbild IWRM Rhein-Main formuliert die Rahmen-

bedingungen, die konzeptionellen Ziele und Grund-
prinzipien sowie die Organisation und die Instru-
mente der Umsetzung geeigneter Maßnahmen einer 
nachhaltigen Ressourcenbewirtschaftung, einer ratio-
nellen Wasserverwendung und effizienten Wasserver-
sorgung für die Zukunft im Rhein-Main-Gebiet.

¾¾ Es dient dabei der Orientierung der Kommunen, der 
von ihnen beauftragten Wasserversorger und einer 
Information der Öffentlichkeit. Es enthält Instrumente 
der wasserwirtschaftlichen Planung sowie 
Maßnahmen zur Steuerung wasserfachlicher 
Entscheidungen und konkretisisiert den Entschei-
dungsspielraum der Wasserbehörden.

¾¾ Die Einbindung der Kommunen mit den von ihnen 
beauftragten Wasserversorgungsunternehmen in 
dessen Entwicklung und Umsetzung stellt sicher, dass 
das Land bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben 
nicht in die zentralen kommunalen Aufgaben der 
Daseinsvorsorge eingreifen muss.
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¾¾ die Schaffung ausreichender Investitions- 
und Planungssicherheit für die Träger der 
öffentlichen Wasserversorgung und 
anderer Nutzer, die auf die Ressource 
Wasser angewiesen sind.

Die ergiebigen Wasservorkommen und die 
großen Wasserwerke im Hessischen Ried und 
im Vogelsberg bilden neben einer Vielzahl 
kommunaler Wassergewinnungsanlagen das 
Rückgrat der öffentlichen Wasserversorgung 
in der Region. Die Situation der Wasserres-
sourcen-Nutzung im Bezugsraum Rhein-
Main wird geprägt von den unterschiedli-
chen teilräumlichen Strukturen und Poten-
zialen mit den großen Städten Frankfurt am 
Main, Offenbach, Darmstadt und Wiesbaden 
und dem damit verbundenen großen Wasser-
bedarf im Zentrum sowie den umgebenden 
dünnbesiedelten Landkreisen, die teilweise 
ein unverzichtbares Wasserressourcen-
Potenzial aufweisen sowie der historisch 
gewachsenen, vernetzten Struktur der öffent-
lichen Wasserversorgung mit regionalen, 
teilräumlichen und kommunalen Elementen 
und länderübergreifenden Verbindungen mit 
den Wasserversorgungsunternehmen der 
Städte Mainz und Worms in Rheinland-Pfalz 
(Bild 1).

Verfügbarkeit der 
Wasserressourcen
Das Hauptaugenmerk der Analysen zur aktuel-
len und zukünftigen Wasserressourcenverfüg-
barkeit liegt auf dem nutzbaren Grundwasser-
dargebot. Die wichtigste Komponente des nutz-
baren Grundwasserdargebots im Untersu-
chungsgebiet ist die Grundwasserneubildung 
aus Niederschlag. In ausgesprochenen Trocken- 
und längeren Hitzeperioden kommt es bereits 
heute temporär und regional in Gebieten mit 
gering ergiebigen Grundwasserleitern und 
flachgründigen Entnahmebrunnen bzw. Quellwassernutzungen zu 
Wasserversorgungsengpässen, was sich zuletzt im Sommer 2018 deut-
lich gezeigt hat. 

Die Gesamtschau vorliegender Untersuchungen zur Beschaffen-
heit des Grundwassers kommt zu dem Ergebnis, dass
¾¾ die natürliche Beschaffenheit der Grund- und Rohwässer durch 

regional unterschiedliche hydrogeologische Verhältnisse und 
Wasser-Gesteins-Wechselwirkungen geprägt sind;
¾¾ das oberf lächennahe Grundwasser in Teilräumen in z. T. 

erheblichem Umfang stoff liche Belas-tungen aufweist oder 
gefährdet ist (Nitrat und Ammonium durch diffuse Einträge 
aus der land-wirtschaftlichen Flächennutzung; Pf lanzen-
schutzmittelrückstände (PSM) durch diffuse Einträge von 
Acker-, Garten- und Grünflächen; abwasserbürtige organische 
Spurenstoffe wie Arzneimittelrückstände, Biozide, Industrie- 
und Haushaltschemikalien);

¾¾ hygienische Belastungen durch Mikroorganismen vor allem in 
Quellwässer und Rohwässern flacher Brunnen in Mittelge-
birgsregionen insbesondere in Verbindung mit Starkregen auf-
treten.

Wasseraufkommen und Wasserverwendung
Im Jahr 2016 wurden in den Regierungsbezirken Darmstadt und 
Gießen insgesamt rd. 338,5 Mio. m³ Wasser (ohne Oberflächen-
wasser) für die öffentliche und nicht-öffentliche Wassergewin-
nung gewonnen [3, 4]. Das Wasseraufkommen der öffentlichen 
Wasserversorgung im Bezugsraum beträgt insgesamt rd. 296 Mio. 
m³/a. Davon entfallen rd. 33 % auf die kommunale Eigenförde-
rung und rd. 67 % auf die Förderung durch Verbundunternehmen 
und Verbände. Die Wassergewinnung erfolgt ausschließlich aus 
Grund- und Quellwasser, Uferfiltrat und angereichertem Grund-
wasser. Der Fokus der Betrachtungen zur Quantität und Qualität 

Bild 1: Regionale Verbundstruktur der öffentlichen Wasserversorgung im  
Rhein-Main-Raum
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der verfügbaren Wasserressourcen liegt dementsprechend auf 
dem Grundwasser mit den Wechselwirkungen zu den Oberflä-
chengewässern.

In der nicht-öffentlichen Wasserversorgung wurden im Jahr 
2016 ca. 38 Mio. m3 Grundwasser als Trink- und Betriebswasser für 
unterschiedliche Nutzungsbereiche verwendet. Hervorzuheben 
sind die landwirtschaftliche Bewässerung und gewerblich/indust-
rielle Verwendungen die zusammen mit rund 14 Mio. m3 (2016) 
über 80 % der verwendeten Wassermenge ausmachen. 

Die landwirtschaftliche Bewässerung findet überwiegend im 
Hessischen Ried statt, in dem auf ca. 34.500 ha neben traditionel-
len landwirtschaftlichen Kulturen (z. B. Getreide, Mais) insbeson-
dere Sonderkulturen wie z. B. Spargel und weiteres Gemüse ange-
baut werden. Von der landwirtschaftlichen Nutzf läche können 
potentiell ca. 96 % beregnet werden. Das Bewässerungswasser 
stammt zum überwiegenden Teil aus vor Ort gefördertem Grund-
wasser. Der Rest wird mit aufbereitetem Rheinwasser aus dem Was-
serwerk Biebesheim versorgt. Die Wasserverwendung zur landwirt-
schaftlichen Bewässerung beläuft sich je nach Witterung in der 
Vegatationsperiode in einer Größenordnung von 15 bis zu 30 Mio. 
m³/Jahr (Tabelle 1). 

Herausforderungen

Die Wasserversorgung in der Rhein-Main-Region basiert auf einem 
Zusammenwirken zwischen örtlicher und verbundwirksamer Was-
sergewinnung. Die Versorgungsstrukturen haben sich in den ver-
gangenen 100 Jahren historisch entwickelt. Zur Sicherstellung der 
öffentlichen Wasserversorgung erfolgt ein mengenmäßiger Aus-
gleich zwischen den Wassergewinnungsgebieten im Hessischen 
Ried, im Vogelsberg und den Zentren des Verdichtungsraumes 
Rhein-Main erfolgt über einen regionalen Leitungsverbund. Die 
Implementierung eines IWRM für den Rhein-Main-Raum ist ein 
grundlegender Beitrag zur Sicherung der nachhaltigen Entwick-
lung der Region. Heute getroffene Grundlagenentscheidungen 

werden die Wasserversorgung und damit auch die Rhein-Main-
Region auf lange Zeit hin prägen.

Der Klimawandel, der demografische Wandel und der Schutz 
der Grundwasserressourcen werden die Bewirtschaftung der Was-
serressourcen und die Sicherstellung der Wasserversorgung im 
Rhein-Main-Raum in den nächsten Jahren vor große Herausforde-
rungen stellen. 

Vor diesem Hintergrund ergibt sich die Notwendigkeit, Gestal-
tungsoptionen unter Beachtung gesellschaftlicher, wasserwirt-
schaftlicher, ökologischer und ökonomischer Kriterien zu prüfen, 
um im Rahmen eines umfassenden „IWRM Rhein-Main“ eine 
zukunftsorientierte nachhaltige und leistungsfähige Wasserversor-
gung im Rhein-Main-Raum zu sichern.

Klimawandel
Die klimatischen Verhältnisse, insbesondere die Entwicklung der 
Temperatur- und Niederschlags-verhältnisse, spielen eine entschei-
dende Rolle bei der Verfügbarkeit und der Nutzung der Wasserres-
sourcen. So beeinflussen Klimaveränderungen zum einen das zur 
Verfügung stehende Wasserdargebot (z. B. über Auswirkungen auf 
die Grundwasserneubildung) und zum anderen den Bedarf und die 
Nutzung der Wasserressourcen (z. B. über einen erhöhten Bewäs-
serungsbedarf landwirtschaftlicher Nutzflächen in Trockenpha-
sen). Die Auswirkungen der Klimaveränderungen können damit, 
auch unabhängig von einer Wassernutzung zu Wasserversorgungs-
zwecken, zur Verknappung der Ressource Wasser führen.

Für die Wasserwirtschaft sind folgende Auswirkungen des Kli-
mawandels relevant [5]:
¾¾ Langfristige, überregionale Veränderungen der Verfügbarkeit: 

Veränderung der Grundwasserneubildung
¾¾ Für die Grundwasserneubildung werden je nach Klimamodell 

und Entwicklungsszenarium sehr unterschiedliche Entwicklun-
gen prognostiziert. Die mittlere jährliche Grundwasserneubil-
dung im Zeitraum 1951 bis 2015 lag bei 109 mm.

¾¾ Für das Jahr 2050 liegt die Prognosespannbreite der Grundwas-
serneubildung zwischen rund 60 mm/a und rund 135 mm/a. Bis 

Tabelle 1: Wasserauf-
kommen (a) und 
Wasserverwendung (b) 
in der öffentlichen 
und nichtöffentlichen  
Wasserversorgung
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zum Jahr 2100 liegt die Prognosespannbreite dann zwischen 
rund 50 mm/a und rund 140 mm/a.

¾¾ Temporäre, lokale Veränderungen der Verfügbarkeit: Zunahme 
Trockenwetterphasen und Hitzetage. Probleme sind durch lan-
ganhaltende Trockenwetterphasen und Hitzeperioden vor allem 
in Regionen zu erwarten, in denen das Trinkwasser aus lokalen, 
oberf lächennahen Grundwasservorkommen über f lache 
Brunnen oder Quellen gewonnen wird. Durch Starknieder-
schläge kann insbesondere die Rohwasserqualität durch Trü-
bungen zeitweise beeinträchtigt werden.

¾¾ Temporäre Nassphasen und Zunahme von Starkregenereignis-
sen: Die Klimaprognosen prognostizieren übereinstimmend für 
Hessen eine Zunahme der Winterniederschläge und eine 

Abnahme der Sommerniederschläge. Gleichzeitig wird die Vari-
abilität der Niederschläge (in Bezug auf Häufigkeit und Intensi-
tät) zunehmen. So kann es auch zu temporären Nassphasen mit 
hohen Grundwasserständen und entsprechenden Nutzungskon-
flikten kommen.

Durch den Rückgang der Grundwasserneubildungsmengen, in 
Kombination mit häufigeren und länger andauernden Trockenwet-
terphasen und Hitzeperioden können die verfügbaren und gewinn-
baren Wasserressourcen abnehmen. Dadurch kann sich die Situa-
tion in den bereits heute von temporärer Wasserknappheit betrof-
fenen Gebieten verschärfen bzw. sich auf weitere Gebiete im Unter-
suchungsraum ausdehnen. Insbesondere in Gewinnungsgebieten 
mit grundwasserabhängigen Ökosystemen ist in Trockenwetter-
phasen zunehmend mit Nutzungskonflikten zwischen Naturschutz 
und Wasserversorgung zu rechnen [6, 7].

Der Klimawandel wird die Wasserressourcen auch qualitativ 
beeinträchtigen. Es ist zum einen absehbar, dass durch ein ver-
mehrtes Auftreten von Starkregenereignissen Fälle mikrobieller 
Belastungen vor allem in Quellwässer und Rohwässern f lacher 
Brunnen zunehmen werden. Zum anderen ist anzunehmen, dass 
der Klimawandel durch komplexe Wirkungsbeziehungen auf stoff-
liche Belastungen im Grundwasser einwirken wird, z. B. durch Aus-

wirkung auf Pflanzenwachstum, Auswaschung und Verdünnung 
von Stoffen im Sickerwasser.

Mit Bezug zu der beschriebenen Zunahme von Trockenperio-
den und Hitzetagen sowie der Verschiebung des Niederschlags 
vom Sommer in den Winter ist zukünftig von einem erhöhten 
Wasserbedarf zur Bewässerung von Stadtgrün und zur Verduns-
tungskühlung in urbanen Räumen auszugehen. In ländlichen 
Regionen muss mit einem Anstieg des Zusatzwasserbedarfes 
(Bewässerung in Landwirtschaft, Forstwirtschaft etc.) gerechnet 
werden.

Demografische und wirtschaftliche Entwicklung
Die Trend-Fortschreibung der Bevölkerungsentwicklung bis 2050 
zeigt, dass sich der Anstieg der Einwohnerzahl im Zentrum des Ver-
dichtungsraumes Rhein-Main konzentrieren wird. Langfristig wird 
die Einwohnerzahl im Vogelsbergkreis um mehr als 15 % zurück-
gehen [8].

Auf der Grundlage eines gleichbleibenden spezifischen Wasser-
verbrauchs durch Haushalte und Kleingewerbe ist bei der Entwick-
lung der Bevölkerung ein stetiger Anstieg des Trinkwasserbedar-
fes in den Ballungsräumen, insbesondere in den Großstädten, des 
Regierungsbezirkes Darmstadt von insgesamt ca. 15 Mio. m3/a bis 
zum Jahr 2050 zu erwarten. Im Regierungsbezirk Gießen wäre lang-
fristig von einer Abnahme des Bedarfs an Trinkwasser von insge-
samt ca. 3 Mio. m3/a auszugehen (Tabelle 2).

In Trockenphasen ist mit einem deutlich stärkeren Anstieg des 
Wasserbedarfs zu rechnen. Spitzenlastereignisse in der öffentlichen 
Wasserversorgung deuten darauf hin, dass in einem Extremjahr 
mit länger anhaltendem heißen Sommerwetter oder einer über 
mehrere Jahre anhaltenden Trockenperiode zukünftig mit höheren 
Bedarfswerten hinsichtlich des Gesamtwasser- und des Tagesspit-
zenbedarfes zu rechnen ist wie z. B. im Jahr 2018. Insbesondere im 
Hessischen Ried kann die landwirtschaftliche Bewässerung von 
einem mittleren Bewässerungsbedarf in Trockenjahren von heute 
ca. 35 Mio. m³/a auf bis zu ca. 55 Mio.m³/a im Jahr 2050 ansteigen.

Handlungsbedarf

Die Darstellung der Ausgangssituation und der zukünftigen Ent-
wicklung verdeutlichen, dass ein IWRM Rhein-Main erforderlich 
ist, um den vielfältigen Herausforderungen begegnen zu können, 
die auf die Wasserwirtschaft im Rhein-Main-Raum zukommen. Es 
lassen sich planerisch-administrative, wirtschaftliche und infor-
matorische Herausforderungen identifizieren.

Tabelle 2: Trendfortschreibung der Einwohnerentwicklung [8] und des Trinkwasserbedarfs

Teilraum

Einwohner Trinkwasserbedarf

Stand Hochrechnung Stand Trend

2016 2030 2050 2016 2030 2050

1.000 Einwohner 1.000m3

Reg. Bez. Darmstadt 3.864 4.147 4.185 183.050 196.895 199.156

Reg. Bez. Gießen 1.040 1.037 965 50.622 50.497 47.082

Rhein-Main-Raum 4.904 5.184 5.150 233.672 247.392 246.238

„In der nicht-öffentlichen Wasserversor-
gung wurden im Jahr 2016 ca. 38 Mio. m3 

Grundwasser als Trink- und Betriebs-
wasser für unterschiedliche Nutzungsbe-

reiche verwendet. “
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Planerisch-administrativer Handlungsbedarf
Eine übergreifende und (behörden)verbindliche wasserwirtschaft-
liche Fachplanung unter Berücksichtigung aller das Wasserdarge-
bot bestimmenden und einschränkenden Faktoren sowie des 
gesamten Wasserbedarfs ist notwendig, um den zukünftigen Her-
ausforderungen begegnen zu können. Die wasserwirtschaftlichen 
Planungen müssen die kommunale und die regionale Ebene umfas-
sen. Beide Ebenen sind zueinander in Bezug zu setzen und mitein-
ander abzustimmen.

Auf regionaler Ebene sind unter Berücksichtigung einer umwelt- 
und ressourcenschonenden Wasserbewirtschaftung verbindliche 
Planungs- und Entscheidungsvorgaben zu machen. Um überregio-
nale Aspekte zu berücksichtigen und effiziente Lösungen zwischen 
„Wasserlieferregionen“ und „Wassernutzungsregionen“ zu ermög-
lichen, sind die generellen Randbedingungen und Leitentscheidun-
gen in einer übergeordneten wasserwirtschaftlichen Fachplanung 
des Landes Hessens zu verankern.

Verantwortlich für die öffentliche Wasserversorgung in Hessen 
sind die Kommunen. Dementsprechend liegen wichtige Informatio-
nen zur Bedarfsstruktur, zum Dargebot und dessen Einschränkun-
gen sowie zur technischen Leistungsfähigkeit des Systems in erster 
Linie auf kommunaler Ebene vor. Ergänzend zur regionalen Ebene 
soll im Bedarfsfall in kommunalen Wasserkonezpten zielorientiert 
dargelegt werden, in welcher Form und aus welchen Ressourcenquel-
len der zukünftig erwartete Wasserbedarf gedeckt werden soll.

Die übergeordnete Zielsetzung des Integrierten Wasserres-
sourcen-Managements (IWRM) ist die umweltverträgliche und 
effiziente Nutzung der verfügbaren Ressourcen. Dazu trägt die 
Reduzierung des Wasserbedarfs durch Mobilisierung der nutzba-

ren Potenziale im Rahmen einer rationellen Wasserverwendung 
z. B. in Form von Wassereinsparung und Trinkwassersubstitution 
bei [9]. Die Umsetzung der rationellen Wasserverwendung hat 
schwerpunktmäßig durch die Kommunen zu erfolgen. Die Grund-
lage bildenin Wasserversorgungskonzepte, die durch unter-
schiedliche Instrumente (Verträge, Wasserversorgungssatzun-
gen, Bauleitplanung, Sensibilisierung der Wassernutzer etc. zu 
leisten). Im Rahmen der Fortschreibung von landwirtschaftlichen 
Fachplänen ist die Aufnahme der Thematik der rationellen Was-
serverwendung und einer effizienten Bewässerungstechnik und 
-steuerung notwendig.

Administrativer Handlungsbedarf 
Der vorsorgende Grundwasserschutz ist auf allen Ebenen zu veran-
kern und umzusetzen. Dies beinhaltet folgende Komponenten:
¾¾ Flächendeckender Grundwasserschutz: Für den Schutz vor anth-

ropogenen Einträgen und der Minimierung von Belastungen 
sind der Grundsatz der Versorgung aus ortsnahen Quellen, der 
Vorsorgegrundsatz, das Verschlechterungsverbot und das Ver-
ursacherprinzip anzuwenden.

¾¾ Räumliche Gesamtplanung: Vorranggebiete für den Schutz der 
Grundwasserressourcen mit be-sonderen Anforderungen an die 
Flächennutzung (Stichwort: konkurrierende Nutzungen)

¾¾ Einheitliche Anforderungen an Wasserschutzgebiete, Sicherstel-
lung der Umsetzung bereits existierender Wasserschutzgebiets-
verordnungen sowie Anpassung bestehender Verordnungen an 
die allgemein anerkannten Regeln der Technik gemäß DVGW 
W 101, insbesondere in Grundwasserkörpern, die sich nicht in 
gutem Zustand befinden.

Bild 2: Entgelte für die Trinkwasserversorgung (auf der Grundlage von [10]) 
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Zur wirkungsvollen Reduktion der Nitratbelastung im Grundwasser 
ist eine Ergänzung der gewässerschutzorientierten landwirtschaftli-
chen Beratung und ein Instrumentenmix aus Ordnungsrecht, koope-
rativen und ökonomischen Instrumenten notwendig.

Für die erfolgreiche Umsetzung eines IWRM Rhein-Main sind 
die fachlichen Anforderungen an die folgenden Bestandteile von 
Wasserrechtsanträgen zu spezifizieren und in einem Verfahrens-
handbuch zu berücksichtigen:
¾¾ Dargebotsnachweise,
¾¾ Bedarfsnachweise,
¾¾ Alternativenprüfung,
¾¾ Datenhaltung und Datenübermittlung.

Das Bewirtschaftungsermessen der Wasserbehörden im Kontext der 
Schaffung zusätzlicher Flexibilitäten bei der inhaltlichen und rechtlichen 
Gestaltung und des Vollzugs von Wasserrechten ist sicherzustellen.

Wirtschaftlicher Handlungsbedarf 
Die Summe der jährliche Entgelte für die Trinkwasserversorgung 
liegen im Rhein-Main-Raum in einer Größenordnung von rund 
650 Mio. €. Es liegen erhebliche Entgeltunterschiede zwischen den 
Gemein-den vor. Die Werte reichen von 1,11 €/m³ in Heusen-
stamm bis auf 6,72 €/m³ in Hünstetten. In der Stadt Frankfurt 
liegt er bei 2,67 €/m³, in Darmstadt bei 2,98 €/m³ und in Wiesba-
den bei 3,44 €/m³ [10] (Bild 2). In diesen Entgelten sind gemäß 
Kommunalangebengesetz lediglich die betriebswirtschaftlichen 
Kosten, nicht aber die externen Umwelt- und Ressourcenkosten, 
wie in der EU-WRRL gefordert, enthalten.

Die Entgeltunterschiede in der Trinkwasserversorgung können 
vielfältige Ursachen haben. Regionale Besonderheiten (hydrologi-
sche, topographische, siedlungsstrukturelle Gegebenheiten), regi-
onale Versorgungsspezifika, die Vorhaltung besonderer Versor-
gungsleistungen oder besondere Anforderungen an den Ressour-
censchutz und die Ressourcenbewirtschaftung beeinflussen die 
Kostenstrukturen. Aber auch Unterschiede in der Entgeltkalkula-
tion und in der Kostenstruktur wirken auf die Gebührenhöhe. 

Bezüglich der Anlastung der Umwelt- und Ressourcenkosten in 
die Wasserpreise werden in Art. 5 WRRL eine Überprüfung der Aus-
wirkungen menschlicher Tätigkeiten auf den Zustand der Gewässer 
und eine wirtschaftliche Analyse der Wassernutzung gefordert. Es 
sind Instrumente zu implementieren, um besondere Belastungen, wie 
negative Auswirkungen auf die Umwelt sowie besondere Kosten und 
Entwicklungshemmnisse, die durch den Schutz und die Nutzung von 
Wasserressourcen in Wasserschutzgebieten auftreten, auszugleichen.

Es müssen Finanzmittel bereitgestellt werden, um negative Aus-
wirkungen der Ressourcennutzung auszugleichen sowie Maßnah-
men zum vorsorgenden Schutz der Wasserressourcen, zur effizien-
ten Nutzung der Wasserressourcen und zur Sicherstellung der ört-
lichen Wasserversorgung zu fördern.

Informatorischer Handlungsbedarf
Für eine fachgerechte und nachhaltige Bewirtschaftung der Was-
serressourcen ist ein integriertes Datenmanagement aller wasser-
wirtschaftlich relevanten Daten unerlässlich. 

Ein zielgerichtetes und angepasstes Monitoring mit geeigneten 
Indikatoren, Datenerfassung und Datenauswertung dient dazu, 
aktuelle Entwicklungen zu erkennen und Entwicklungsszenarien 
zu konkretisieren. Die Ergebnisse des Monitorings dienen u. a. zur 

Evaluation der wasserwirtschaftlichen Fachplanung und der kom-
munalen Wasserkonzepte.

Maßnahmen und Instrumente der Umsetzung

Aufbauend auf dem beschriebenen Handlungsbedarf werden pla-
nerisch-administrative, wirtschaftli-che und informatorische 
Instrumente entwickelt und implementiert, um die Ziele des 
IWRM Rhein-Main zu erreichen.

Planerische und administrative Instrumente

Wasserwirtschaftlicher Fachplan Rhein-Main
Im Leitbildprozess ist deutlich geworden, dass mit Blick auf das 
Wasserressourcen-Management eine Lücke zwischen dem Bewirt-
schaftungsplan und dem Maßnahmenprogramm nach WRRL und 
der Vollzugsebene besteht. Zur Schließung dieser Lücke wird ein 
„Wasserwirtschaftlicher Fachplan Rhein-Main“ aufgestellt, der Pla-
nungssicherheit schafft und die Vollzugsebene entlastet. Zentrale 
Zielsetzung des Planes ist die Formulierung der Anforderungen 
und Maßgaben des vorsorgenden Schutzes der Wasserressourcen, 
der langfristigen Sicherstellung der Wasserversorgung in der 
Region und einer effizienten Wassernutzung.
Der wasserwirtschaftliche Fachplan umfasst:
¾¾ Eine Darstellung von Wassergewinnungsgebiete mit dem zuge-

hörigen Wasserdargebot, Was-sernutzungen, Wasserbedarf und 
(überörtliche) Wasserversorgungssysteme, jeweils mit einer 
Gegenwarts- und Zukunftsbetrachtung (auch im Hinblick auf 
den Klimawandel) und möglichst differenziert nach Wasserqua-
litäten, Zeitabhängigkeiten und Verwendungszwecken;
¾¾ Die Analyse und Bewertung möglicher Risiken für die (quan-

titative oder qualitative) Ressourcenverfügbarkeit oder die 
Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit der Ver-sorgungssys-
teme;

¾¾ Die Festlegung von Kriterien für die Vollzugsebene und Maß-
nahmen, mit denen die Versorgungssicherheit langfristig 
gewährleistet werden kann; dies können beispielsweise Krite-
rien und Maßnahmen zum Ressourcenschutz, zum Ressourcen-
einsparung oder zur Ressourcensubstitution (Verwendung von 
Betriebswasser statt Trinkwasser) sein.

Der wasserwirtschaftliche Fachplan stellt eine sachlich-räumli-
che Konkretisierung des Bewirtschaf-tungsplans Hessen dar (vgl. 
§ 83 Abs. 3 WHG). Er wird als eigenständige Planung etabliert und 
(zunächst) durch ministerielle Anordnung mit der Wirkung einer 
Verwaltungsvorschrift versehen. Im Zuge der nächsten Bewirt-
schaftungsperiode nach WRRL kann er in den Bewirtschaftungs-
plan Hessen integriert werden. Die Zuständigkeit für die Aufstel-
lung des Fachplans liegt bei der obersten Wasserbehörde.

Kommunale und teilräumliche Wasserkonzepte
Die Erstellung von Wasserkonzepten ist Bestandteil der öffentlichen 
Wasserversorgung. Bei der Aufstellung von Wasserkonzepten 
werden die jeweiligen örtlichen Gegebenheiten systematisch 
erfasst, die zu erwartenden Entwicklungen prognostiziert, Opti-
mierungspotentiale (insbesondere in Bezug auf eine rationelle Was-
serverwendung) und Risiken ermittelt und passende Maßnahmen 
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entwickelt. Damit leisten Wasserkonzepte einen wichtigen Beitrag 
zur langfristigen Sicherstellung der Wasserversorgung.

Die Aufgabe der Erstellung von Wasserkonzepten liegt bei den 
Trägern der Wasserversorgung, also in der Regel bei den Kommu-
nen, sowie teilräumlich tätigen kommunalen Wasserverbänden. Sie 
können sich der von ihnen beauftragten Wasserversorgungsunter-
nehmen bedienen. 

Wasserkonzepte sind bedarfs- und zielorientiert aufzustellen. 
Eine generelle Verpflichtung für alle Kommunen, Wasserkonzepte 
aufzustellen, besteht nicht. Die Aufstellung ist aber erforderlich, 
wenn Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die (öffentliche sowie 
nicht-öffentliche) Wasserversorgung langfristig nicht ohne weite-
res sichergestellt ist. Sie ist auch angezeigt, wenn eine Kommune 
bzw. ein teilräumlicher Wasserverband von wesentlichen wasser-
haushaltsrechtlichen Prinzipien abweichen will. Derartige Abwei-
chungen sind konzeptionell zu begründen.

Der Betrachtungsraum der Wasserkonzepte ist grundsätzlich das 
jeweilige Gemeindegebiet oder das Verbandsgebiet. Sofern für die 
Versorgung einer Gemeinde Fernwasser bezogen wird, sind Hinter-
grund und Notwendigkeit zu erläutern. Im Fall interkommunaler 
Zusammenarbeit sind die Strukturen und Inhalte der Kooperation 
darzustellen. Gemeinden können Verbände oder Wasserversor-
gungsunternehmen in die Erstellung der Konzepte einschalten.

Raumplanung
Die Raumplanung ist für das integrierte Ressourcenmanagement 
von großer Bedeutung. Indem sie die Nutzung der Räume steuert, 
nimmt sie Einfluss auf den Ressourcenbedarf, die Verfügbarkeit 
von Ressourcen und Nutzungskonkurrenzen um Raum und Res-
sourcen. Angesichts der Herausforderungen für die Gewährleis-
tung der langfristigen Versorgungssicherheit in der Rhein-Main-
Region muss das Wasserressourcen-Management mit dem not-
wendigen Gewicht Eingang in die Planungsprozesse der Raum-
planung finden.

Im Zuge der Fortentwicklung der wasserwirtschaftlichen Fachpla-
nung sind die raumordnerischen Plansätze fortzuschreiben und zu 
ergänzen. Dies betrifft insbesondere auch die in den Regionalplänen 
enthaltenen Festsetzungen zum Ressourcenschutz und zur Sicherung 
von Wasserversorgungsanlagen. Die Wasserwirtschaftsverwaltung, 
die Kommunen und die Wasserversorger werden den Planungsträ-
gern der Raumordnung die notwendigen Informationen zur Verfü-
gung stellen und sich aktiv an den Planungsprozessen beteiligen.

Von zentraler Bedeutung sind die raumordnerischen Festlegun-
gen zum Flächenschutz für das Grundwasser. Sie haben neben den 
Wasserschutzgebieten eine eigenständige Funktion. Während Was-
serschutzgebiete unmittelbar geltende Verhaltenspflichten Einzel-
ner zum Schutz des Grundwassers begründen (vgl. § 52 Abs. 1 
WHG), richten sich die Festsetzungen in Regionalplänen an öffent-
liche Stellen, die über raumbedeutsame Planungen oder Maßnah-
men zu entscheiden haben (vgl. § 4 ROG). Die Regionalplanung soll 
die Ressourcen über den Geltungsbereich der Wasserschutzgebiete 
hinaus vor konkurrierenden Nutzungen schützen.

Bauleitplanung
Den Belangen des Wasserressourcen-Managements ist in der Bau-
leitplanung Rechnung zu tragen. Einschlägige Ziele der Raumord-
nung sind zu beachten. Grundsätze und sonstige Erfordernisse der 

Raumordnung sind zu berücksichtigen (§ 4 Abs. 1 S. 1 ROG). Bei 
der Ausweisung neuer Bauflächen und Baugebiete ist der voraus-
sichtliche Wasserbedarf (Trinkwasser, Betriebswasser und Lösch-
wasser) zu ermitteln und der Deckungsnachweis zu erbringen. Dem 
Schutz des Grundwassers ist hohe Bedeutung beizumessen. Sollen 
Flächen überplant werden, die in einem Wasserschutzgebiet liegen, 
kommt die Erteilung von Ausnahmen nur nach Durchführung 
einer Alternativenprüfung in Betracht. Die Vorgaben sonstiger 
fachplanerischer Vorgaben (künftiger wasserwirtschaftlicher Fach-
plan Rhein-Main; kommunale Wasserkonzepte) sind zu berück-
sichtigen. Insgesamt sind die negativen Auswirkungen auf die 
Grundwasserneubildung zu minimieren. Die Flächenversiegelung 
ist möglichst gering zu halten. Weitere Maßnahmen wie die Versi-
ckerung von Niederschlagswasser sind zu prüfen und ggf. festzu-
setzen. Soweit Bauwerke eine Barrierewirkung für das Grundwas-
ser entfalten, bedürfen sie einer wasserrechtlichen Erlaubnis oder 
Bewilligung nach § 8 WHG. Gleiches gilt, wenn Bauwerke im 
Grundwasser errichtet werden und sich die Baustoffe nachteilig auf 
das Grundwasser auswirken können.

Grundwasserschutz
Zur Gewährleistungen eines effektiven Grundwasserschutzes 
bedarf es einer Kombination freiwilliger (in WRRL-Maßnahmen-
räumen), kooperativer (in Wasserschutzgebieten) und ordnungs-
rechtlicher Maßnahmen.

Die Kooperation zwischen Landwirtschaft und Wasserwirt-
schaft (Wasserschutz- Kooperationen) ist auf alle Wasserschutz-
gebiete der Klasse C mit Nitratkonzentrationen im Grundwasser 
größer 25 mg/l NO3 auszudehnen. Die in bestehenden Wasser-
schutzgebietsverordnungen enthaltenen Schutzbestimmungen 
sind zu überprüfen und insbesondere bei Grundwasserkörpern, 
die sich nicht im guten Zustand befinden, an aktuelle technische 
Entwicklungen und neue Erkenntnisse zu Grundwassergefähr-
dungen und Gewässerschutz anzupassen.

Wasserrechtliche Zulassungen
Den Zielen des Leitbilds ist beim Vollzug des Wasserrechts Rech-
nung zu tragen. Die Vorgaben des Leitbilds und der wasserwirt-
schaftlichen Fachplanung sind auf der Vollzugsebene zu beachten 
bzw. zu berücksichtigen. Sie sollen administrative Entscheidungs-
prozesse entlasten und beschleunigen. Dies gilt namentlich für die 
Prüfung von Bedarf und Alternativen sowie die Berücksichtigung 
überregionaler Wirkungen. Hierbei soll auf Vorgaben und Erkennt-
nisse der bestehenden Planungen zurückgegriffen werden. Zu 
diesen Planungen gehören künftig der wasserwirtschaftliche Fach-
plan Rhein-Main und auch die kommunalen Wasserkonzepte.

Bei der Ausübung des Bewirtschaftungsermesssens der zustän-
digen Wasserbehörden sind die überregionalen Aspekte der Res-
sourcenbewirtschaftung einzubeziehen. Geht die Bedeutung eines 
Wasserrechts über den Zuständigkeitsbereich des Regierungsprä-
sidiums hinaus, hat eine Abstimmung zwischen den Regierungs-
präsidien zu erfolgen.

Wirtschaftlicher Rahmen
Die Nutzung von Wasserressourcen hat ökologische und wirtschaft-
liche Auswirkungen. Negative ökologische Auswirkungen sind auf 
effiziente Weise zu verhindern oder zumindest zu begrenzen. 
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Hierzu gehören insbesondere die Berücksichtigung des Kostende-
ckungsprinzips unter Einschluss umwelt- und ressourcenbezoge-
ner Kosten, die Verpflichtung zur Schaffung angemessener Anreize 
zur effizienten Wassernutzung sowie das Verursacherprinzip (vgl. 
Art. 9 Abs. 1 WRRL, § 6a WHG). In diesem Zusammenhang sind 
auch Verteilungskonflikte zu reduzieren. Die Auswirkungen der 
Ressourcennutzung sind auszugleichen. Wirtschaftliche Instru-
mente sind im Interesse der Verbraucher und Verbraucherinnen 
sowie der Bürger und Bürgerinnen auf langfristige Umwelt- und 
Effizienzziele auszurichten.

Erlöskontrolle der Wasserversorgungsunternehmen
Das derzeitige System der Erlöskontrolle der Wasserversorgungsun-
ternehmen ist – vor allem bei privatrechtlichen Entgelten – defizitär. 
Die dadurch entstehenden Unsicherheiten sind aus Sicht der Wasser-
versorger problematisch. Sie können nicht nur zu überhöhten Kapi-
talkosten führen, sondern vor allem auch eine Investitionszurück-
haltung der Unternehmen bewirken. Die Kontrolle privatrechtlicher 
Entgelte auf Basis des Kartellrechts anhand des Vergleichsmarktprin-
zips (vgl. § 31 Abs. 4 Nr. 2 GWB) ist daher im sehr kapitalintensiven 
Bereich der Wasserversorgung wenig sachgerecht.

Planungs- und Investitionssicherheit ist eine wesentliche Vor-
aussetzung für ein nachhaltiges und effizientes Ressourcenmana-
gement. Sie liegt auch im langfristigen Interesse der Verbraucher 
und Verbraucherinen, weil sie auf lange Sicht Effizienz gewährleis-
tet und unnötige Kosten verhindert.

Anlastung der Umwelt- und Ressourcenkosten
Umwelt- und Ressourcenkosten werden derzeit in den Wasserent-
gelten nur berücksichtigt, soweit sie als interne Betriebskosten 
anfallen. Das ist insbesondere der Fall, wenn ein Wasserversorger 
selbst Maßnahmen zum Umwelt- und Ressourcenschutz oder zur 
Ressourceneinsparung durchführt bzw. entsprechende Maßnah-
men Dritter, z. B. im Bereich der Landwirtschaft, finanziert. Ange-
sichts der Herausforderungen für eine langfristige Gewährleistung 
der Versorgungssicherheit im Rhein-Main-Raum bedürfen diese 
Instrumente der Ergänzung. Die europarechtlich geforderte 
Berücksichtigung von Umwelt- und Ressourcenkosten (Art. 9 Abs. 
1 WRRL, § 6a Abs. 1 Satz 2 WGH) wird umgesetzt. Es sind zusätz-
liche Anreize zur effizienten Wassernutzung zu setzen (Art. 9 Abs. 
1 WRRL, § 6a Abs. 1 Satz 3 WHG). Dem Verursacherprinzip wird 
damit Rechnung getragen (Art. 9 Abs. 1 WRRL, § 6a Abs. 3 WHG). 
Dazu sind die bestehenden ordnungsrechtlichen Instrumente um 
ein finanzielles Instrument zu ergänzen [11].

Kompensationen von Sonderlasten und Förderung 
von Maßnahmen
Die Einnahmen aus der Veranlagung von Umwelt- und Ressour-
cenkosten sind zweckgebunden zu verwenden für Maßnahmen, 
die der Erreichung der in diesem Leitbild dargestellten Ziele 
dienen. Dazu gehören insbesondere der quantitative und qualita-
tive Grundwasserschutz, die Förderung der ortsnahen Versor-
gung, die Einsparung und Substitution von Grundwasser und die 
Kompensation von Sonderlasten, die aus der Wassernutzung ent-
stehen. Sofern erhebliche Belastungen bei Dritten entstehen, die 
die Wassernutzung weder verursachen noch von ihr profitieren, 
ergibt sich aus dem Verursacherprinzip (Art. 9 Abs. 1 WRRL, § 6a 

Abs. 3 WHG) die Notwendigkeit der Kompensation von Sonder-
lasten aus der Ressourcennutzung.

Informatorische Instrumente
Die der Wasserwirtschaftsverwaltung zur Verfügung stehenden 
Daten- und Informationssysteme sind für den derzeitigen wasser-
wirtschaftlichen Vollzug z.B. in Bezug auf die Erteilung einzelner 
Was-serrechte konzipiert. Das Land entwickelt ein übergreifendes 
zukunftsfähiges und transparentes Daten- und Informationsma-
nagement zu den Wasserressourcen und ihrer Gewinnung, Vertei-
lung und Verwendung, um den Vollzug eines IWRM Rhein-Main 
ermöglichen und kritische Entwicklungen frühzeitig erkennen und 
bei Bedarf gegensteuern zu können. Es dient als Schnittstelle zwi-
schen Behörden, Wassernutzern, Kommunen, Umweltverbänden 
sowie sonstigen Maßnahmen- und Entscheidungsträgern sowie der 
Öffentlichkeit und umfasst
¾¾ die Datenerfassung: dazu werden die vorhandenen Informatio-

nen genutzt und ergänzt,
¾¾ die Automatisierung, Digitalisierung und Vernetzung bestehen-

der Daten- und Informations-systeme,
¾¾ die Datendokumentation, in der die erfassten Daten gebündelt 

werden,
¾¾ die Datenauswertung,
¾¾ die Dokumentation der Ergebnisse und die Berichterstattung zur 

Information der Maßnahmenträger und der Öffentlichkeit sowie
¾¾ die Sicherstellung der Zugänglichkeit der Daten und Informa-

tionen.

Umsetzung

Die Ausgestaltung des Leitbildes erfolgt einvernehmlich durch das 
Land Hessen sowie die Kommunen als Träger der öffentlichen Was-
serversorgung. Es wird eine gemeinsame Steuerungsgruppe einge-
richtet, in der Kommunen des Ballungsraums Rhein-Main und des 
Umlands vertreten sind. Ein Beirat aus kommunalen Spitzenver-
bänden, Fachverbänden, Umweltverbänden und Interessengruppen 
berät die Steuerungsgruppe bei der Umsetzung des Leitbildes.
D i e  Um s e t z u n g  d e s  L e i t b i ld e s  e r f o l g t  i n  S t u fe n : 

Stufe 1: Sofortmaßnahmen  
(Umsetzungszeitraum ca. 2 Jahre)
¾¾ Erstellung des Wasserwirtschaftlichen Fachplans
¾¾ Erstellung  Kommunaler Wasserkonzepte
¾¾ Organisation eines Integrierten Daten-Managements

Stufe 2: Mittelfristige Planungen 
(Umsetzungszeitraum 3 – 5 Jahre)
¾¾ Einbindung der Grundsätze und Ziele des IWRM Rhein-Main 

in die Raumplanung
¾¾ Erstmalige Auswertung der Ergebnisse des Integrierten Daten-

Managements

Stufe 3: Dauerhafte Aufgaben
¾¾ Anpassung der Ziele des Leitbildes an zukünftige Veränderungen
¾¾ Umsetzung von Maßnahmen zum Schutz der Wasserressourcen
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Kernaussagen des Leitbildes

Die Ergebnisse des Leitbildprozesses sind in folgenden 12 Kernaus-
sagen zusammengefasst:
1.	 Zentrale Zielsetzungen des Integrierten Wasserressourcen-

Managements (IWRM) Rhein-Main sind
¾¾ der vorsorgende Schutz der Wasserressourcen,
¾¾ die langfristige Sicherstellung der Wasserversorgung,
¾¾ die umweltverträgliche Ressourcennutzung und
¾¾ eine effiziente Wassernutzung

2.	 Das IWRM Rhein-Main baut auf den historisch entwickelten 
Strukturen der Ressourcennutzung in der Region sowie der 
kommunalen und regionalen Wasserversorgung auf. Es berück-
sichtigt und bewältigt die aktuellen und zukünftigen Herausfor-
derungen.

3.	 Bei der Nutzung von Grundwasserressourcen gilt der Grundsatz 
der vorrangigen Bedarfsdeckung aus ortsnahen Wasservorkom-
men im Sinne des Wasserhaushaltsgesetzes. Die verbundwirk-
same Wassergewinnung für die Öffentliche Wasserversorgung mit 
den dazugehörigen Anlagen wird hiermit nicht in Frage gestellt. 

4.	 Vor der Neuerschließung und Nutzung zusätzlicher Grundwas-
serressourcen (neue eigenständige Gewinnungsbereiche) führt die 
Kommune eine Alternativenprüfung in einem kommunalen Was-
serkonzept durch. Die öffentliche Wasserversorgung genießt 
Vorrang vor allen anderen Grundwassernutzungen. Die Erschlie-
ßung zusätzlicher Grundwasserressourcen zur Wasserversorgung 
soll dabei im Rahmen der Verhältnismäßigkeit minimiert werden. 

5.	 Die Prinzipien einer umwelt- und ressourcenschonenden Grund-
wassergewinnung werden in An-passung an die standörtlichen 
Gegebenheiten im gesamten Bereich des Leitbildes zur Anwen-
dung gebracht. Zur Umsetzung haben sich im Vogelsberg der Leit-
faden zur Umweltschonenden Grundwassergewinnung und im 
Hessischen Ried der Grundwasserbewirtschaftungsplan bewährt. 
¾¾ Der Schutz des Grundwassers wird insbesondere gewährleis-

tet durch:
¾¾ Flächendeckenden vorsorgenden Grundwasserschutz
¾¾ Vorranggebiete mit besonderen Anforderungen an die Flä-

chennutzung
¾¾ Wasserschutzgebiete für Trinkwassergewinnungsanlagen 

und gefährdete Grund-wasservorkommen
¾¾ Verbesserte Verankerung des Grundwasserschutzes in der 

Landesplanung

6.	 Ein wasserwirtschaftlicher Fachplan des Landes fungiert als 
neues Instrument an der Schnittstelle zwischen übergeordneten 
Vorgaben des Landes und dem Vollzug auf regionaler und ört-
licher Ebene und dient der planerischen Absicherung der Inhalte 
der kommunalen Wasserkonzepte. Er sichert die Kohärenz der 
Fachplanungen (z. B. Bewirtschaftungspläne) und fügt sich in 
das System bestehender Planungsregime (z. B. Landesentwick-
lungsplan; Regionalpläne) ein. Die Inhalte werden in der Steue-
rungsgruppe erarbeitet.

7.	 Kommunale Wasserkonzepte sind im Bedarfsfall und nicht flä-
chendeckend, zielorientiert von Kommunen, kommunalen Was-
serverbänden oder kommunalen Kooperationen zu erstellen. Sie 
können unter Beteiligung der Wasserbeschaffungs- und -versor-
gungsunternehmen erstellt werden. Die Kriterien für die kom-
munalen Wasserkonzepte werden in der Steuerungsgruppe erar-
beitet.

8.	 Die Potenziale einer rationellen Wasserverwendung werden im 
Rahmen von kommunalen und bei Bedarf in gewerblichen Was-
serkonzepten und landwirtschaftlichen Fachplänen geprüft und 
dokumentiert. Im Rahmen der landwirtschaftlichen Fachpläne 
und wasserwirtschaftlichen Fachpläne kann das Ergebnis auf 
der planerischen Ebene abgesichert werden.

9.	 Die Auswirkungen der Nutzung der Wasserressourcen in Form 
von Umwelt- und Ressourcenkosten werden im Rahmen geeig-
neter ökonomischer Instrumente berücksichtigt. Damit sollen 
insbesondere Auswirkungen der Ressourcennutzung ausgegli-
chen sowie Maßnahmen zum vorsorgenden Schutz der Wasser-
ressourcen sowie zur Sicherstellung einer umweltverträglichen 
und zukunftsfähigen Wasserversorgung gefördert werden. 

10.	Als fachliche Grundlage für den IWRM werden die der Landes-
verwaltung vorliegenden Umweltzustandsdaten und Daten der 
Wassernutzung sowie ihrer wasserwirtschaftlichen und ökologi-
schen Auswirkungen in einem Integrierten Datenmanagement-
system des Landes gebündelt, aufbereitet und der Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht.

11.	Es ist zukünftig zu gewährleisten, dass die Kosten der Sicherstel-
lung der Wasserversorgung ein-schließlich der Umwelt- und 
Ressourcenkosten bei der Überprüfung von Wasserpreisen und 
-gebühren unter Anwendung des Kostendeckungsprinzips Aner-
kennung finden.

12.	Die Konkretisierung und Ausgestaltung der Leitlinien des Leitbil-
des IWRM sowie die Entwicklung, Umsetzung und Anwendung der 
Instrumente, insbesondere des Wasserwirtschaftlichen Fachplans, 
erfolgen einvernehmlich durch das Land Hessen sowie die Kom-
munen als Träger der öffentlichen Wasserversorgung als die beiden 
gesetzlichen Aufgabenträger für den Gegenstand des Leitbildes. Es 
wird eine gemeinsame Steuerungsgruppe eingerichtet, in der Kom-
munen des Ballungsraums Rhein-Main und des Umlands vertreten 
sind. Ein Beirat aus kommunalen Spitzenverbänden, Fachverbän-
den, Umweltverbänden und Interessengruppen berät die Steue-
rungsgruppe bei der Umsetzung des Leitbildes.
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„Plastik in der Umwelt“„Plastik in der Umwelt“„Plastik in der Umwelt“

Vortragsveranstaltung
●	 	Nachhaltige Kreislaufwirtschaft in einer digitalisierten 

Welt – was kommt da auf uns zu?
●	 	Mikro(plastik) – ein Umweltproblem?
●	 	Mikroplastik in Böden. Überall. Und jetzt?
●	 	Mikroplastik aus Textilien – Größenordnung und  

Relevanz für die Umwelt

●	 	Vom Land ins Meer - Modell zur Erfassung  landbasierter 
Kunststoffabfälle

●	 	Internationale Initiativen und Projekte zur Vermeidung von 
Plastik in der Umwelt

Information:
www.bwk-nrw.de
www.facebook.com/BWK.Umwelt
www.instagram.com/bwk_umwelt
www.twitter.com/bwk_umwelt

Anmeldung erbeten bis 17. Mai 2019:
Per E-Mail an landeskongress2019@bwk-nrw.de  
oder postalisch an BWK Landesverband NRW e.V.,  
Postfach 10 01 51, 47878 Kempen


